
Unerheblicher handwerklicher Nebenbetrieb 
 
Ohne Eintragung in die Handwerksrolle können Handwerke zusätzlich zu einem anderen 
Betrieb als unerhebliche handwerkliche Nebenbetriebe geführt werden. Die gesetzliche 
Bestimmung lautet: 

§ 3 Handwerksordnung: 

(1) Ein handwerklicher Nebenbetrieb im Sinne des § 2 Nr. 2 und 3 liegt vor, wenn in ihm 
Waren zum Absatz an Dritte handwerksmäßig hergestellt oder Leistungen für Dritte 
handwerksmäßig bewirkt werden, es sei denn, dass eine solche Tätigkeit nur in 
unerheblichem Umfang ausgeübt wird, oder dass es sich um einen Hilfsbetrieb handelt. 

(2) Eine Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 ist unerheblich, wenn sie während eines Jahres 
die durchschnittliche Arbeitszeit eines ohne Hilfskräfte Vollzeit arbeitenden Betriebs des 
betreffenden Handwerkszweigs nicht übersteigt. 

(3) Hilfsbetriebe im Sinne des Absatzes 1 sind unselbständige, der wirtschaftlichen 
Zweckbestimmung des Hauptbetriebs dienende Handwerksbetriebe, wenn sie 

1. Arbeiten für den Hauptbetrieb oder für andere dem Inhaber des Hauptbetriebs ganz oder 
überwiegend gehörende Betriebe ausführen oder 

2. Leistungen an Dritte bewirken, die 

a) als handwerkliche Arbeiten untergeordneter Art zur gebrauchsfertigen Überlassung 
üblich sind oder 

b) in unentgeltlichen Pflege-, Installations-, Instandhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten 
bestehen oder 

c) in entgeltlichen Pflege-, Installations-, Instandhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten an 
solchen Gegenständen bestehen, die in einem Hauptbetrieb selbst hergestellt worden sind 
oder für die der Hauptbetrieb als Hersteller im Sinne des Produkthaftungsgesetzes gilt. 

 
Für das Bestehen eines Nebenbetriebs wird damit ein Hauptbetrieb verlangt, den der 
Nebenbetrieb wirtschaftlich ergänzt und der sich klar vom Hauptbetrieb abgrenzen lässt. 
 
Abgrenzung eines Nebenbetriebes von wesentlichen Tätigkeiten (Kriterium der 
Gesamtbetrachtung). Die gesetzliche Bestimmung lautet: 

 
§ 1 Abs. 2  Handwerksordnung: 
 
Die Ausübung mehrerer Tätigkeiten im Sinne des Satzes 2 Nr. 1 und 2 ist zulässig, es sei denn, die 
Gesamtbetrachtung ergibt, dass sie für ein bestimmtes zulassungspflichtiges Handwerk wesentlich 
sind. 

 
Ob ein handwerklicher Nebenbetrieb vorliegt, erfahren Sie bei Ihrer zuständigen 
Handwerkskammer. 


